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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1983

Norm

AußStrG §14 B3

ZPO §502 Ca1

Rechtssatz

Bekämpft der Rechtsmittelwerber Feststellungen des Rekursgerichtes in einer Unterhaltssache als aktenwidrig, ohne

dabei aufzuzeigen, daß hiedurch wesentliche Komponenten der Lebensverhältnisse der Beteiligten nicht

berücksichtigt wurden, so berührt dieses Rechtsmittel jedenfalls nur Bemessungsfragen.
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